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Schriftliche Beiträge und Korresp. - .zcn sind an die Redaktion, H^rrn Trade!,

Pfarrer Bichclsee. zu senden,

Verlag von I. Traber, Pfarrer, in Bichelsec und F. Muücr in Frauenieid,
Druck und Erpedition i Buchdruckere: F. Müller in Hrauenscld,

Bichelsee und Frauenfeld, den Z. März.

Die Raiffeisenlassen nnd der Krieg.
tKortsetzung.»

Das pure Gold, das zur Deckung von n, der ausgegebenen Banfnolen
in den Gewölben der Großbanken mflgespeichert liegt, kann im Falle eines

Krieges oder einer Revolution geraubt und fortgetragen werden. Dagegen
Grund und Boden, die in der Hauptsache für >ie Raisfeisentasien garantieren,
tann niemand forttragen, sie können wohl verwüstet werden, erholen sich aber

nach kurzer Zeit wieder und hoben wieder den gleichen Wert
Diese und andere Erwägungen haben wohl, à die Erfahrung von 1866

und l870/7 l zeigt, die Leute veranlagt, den Raifseisenkassen das größte
Zutrauen zu schenken und bei diesen ihr Geld in Sicherheit zu bringen.

Es gibt bei der gegenwärtigen Kriegsgefahr schon so überkluge Leute,
die ihr Geld, soweit es möglich ist, von den ànken zûrûckzièchên und beisich

zu Hause verbergen. Was ist von dieser Art von Vorsicht zü halten^ Das
ist ein gefährliches Spiel. Es ist zu keiner Zeit klug, für längere Zeit große

Summen bei sich zu behalten: denn fürs erste ist das Geld unfruchtbar, da es

keinen Zins trägt, fürs zweite ist es allen Gefahren des Diebstahls und des

Feuers ausgesetzt, da die wenigsten diedssichere und feuersichere Behältnisse iür
ihr Geld haben. Um so größer ist diese Gefahr in aufgeregten und gcsähr-
lichen Zellen. Wie verkehrt aber die Leute in der Verwirrung ll handeln,
zeigt folgendes Beispiel. Bei einem Brandausbruch rannte der Mann ganz
richtig in den Stall, um das Vieh zu retten, die Frau aber rannte hin, wart
sämtliches Küchengerät, Porzellan und Glasgeschirr durch das Fenster aus die

Straße, und mußte nach dieser „Rettungsarbell" sich selber eilig retten, während
das besser versorgte Geld, Wertfachen und einiges Silbergeschirr ein Raub der

Flammen wurden l Was doch der Mensch im Schrecken nicht alles tun kann!
Ein Mann floh aus dem brennenden Hause, nachdem er mil einem alten
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Filzhut und c.ner Zipfeltappe on den Füßen in die Holzschuhe geschlüpft und
über seinem spitzen Schädel einen Strumpf gezogen. Um nicht durch solche

und andere Uebereilungen zu Schaden zu kommen, ist es doch sicherer, sein

Geld bei einer guten Kasse zu versorgen, als es im Hause zu verbergen.

Eive Avwort aus die wichtige Frage ds „Misseisellboie" Nr. l.

Es wäre sehr zu wünschen, daß die Idee gegen die Eüterschlächterci ver
wirklicht werden könnte. Wie schwierig es ist, diesem Uebel entgegenzutreten

von seite der Raiffeisenkassèn, will ich an einem Beispiele zeigen. Ein Kassier

und ein MitgliH einer Raifseisentasse kauften einem bedrängten Manne (eben

falls Mitglied der Baiffeisenkasse) sein Heimwesen ab, um diesen Mann vor
dem Konkurs zu schützen. Kaum hatten wir das Hrimwesen verschrieben, so

fanden sich schon Mitglieder, die ganz geheimnisvoll zu weibeln anfingen bei

den Mitgliedern, aber nur so im stillen — ah! die haben das Hrimwesen für
d:: Kasse gekauft, da wird es schön herauskommen, da aibts so und so viel

Verlust, und wir iönner.s bezahlen. Es brauchte Mühe, um die Mitglieder da

von zu überzeugen, daß es nicht wahr sei. Es gibt eben Leute, die nicht zum
Wohle der Mitmenschen leben können, sondern ihren Untergang wünschen, um
sich selbst damit zu bereichern. Wenn das Volt gemeinnütziger, und etwas mehr

Mitgefühl gegen die Mitmenschen hätte, wäre der Güterschlächlerei schon ein
großer Stein in den Weg gewälzt. Eine zweite Schwierigkeit würde bei

einem solchen Kauf die Generalversammlung bieten. Der Kauf eines Heim«

wesens muß manchmal schnei! geschehen, um den Güterspekulanlen
zuvorzukommen. Da könnte man nicht noch zuerst die Generalversammlung einberufen,
und wenn man es noch könnte, so gäbe es fast soviele Meinungen als Köpfe.

Zu diesem Zwecke müßte man Vertrauensmänner haben und zwar „uneigennützige

Männer", die 'Mse"SSch»"îesvr!M"MWM Ich säge uneigennützig«

Männer -, ja diese sind aber leider Gott heute so dünn gesät, daß man sie sasl

mit der Laterne suchen müßte. Komm' zurück, du gute alle Zeit, wo es noch

viele, viele solcher Männer gab. Wo man sagen konnte, ein Mann, ei»i

Wort. Heute muß man alles doppelt und dreifach schreiben und dann gib
es erst noch nichts.

(Der Einsender sieht wohl etwas zu schwarz. Durch öftere und beharr
licht Belehrung und Aufklärung müßte sich doch etwas erreichen lassen. Nack

der Absicht Raiffeisens sind ja eben gerade die Raiffeisenkasfen das Mittel, un
Kinn b»iznk>rinnen und sie ZU erzielten. DllZt



îf es aber nötig öfter Generalversammlungen zu halten. Mit den, Lob der

-lenkten Zeit und mit der Verzweiflung an der neuen Zeit ist es nicht getan
je Menschen bleiben immer das Ackerfeld für guten Samen, und etwas wird

imer Wurzel fassen, wenn nur die Eäemänner ausdauernd sind Tie Red.»

Für Aufsichtsräte.
Man bekommt oft Anfragen von Aufjichtsräten um Anleitung zur Re

fion der Kasse.

Die geehrten Aussichlsräte mögen einfach den oder die Revisionsprowkolle
>r Verbandsrevisoren zur Hand nehmen und die darin gedruckten Fragen als

nleitung benutzen. Darin sind alle Fragen enthalten, die sie untersuchen

üsjen. Neuen Kassen, die noch nicht revidiert werden und noch kein solches

rotokoll haben, wird der Verband gerne ein Formular zur Verfügung hellen

Fragekaften.
Wie muh verfahren werden, wenn Bürgen ge Horden sind/
Dir Frage wird so gemeint sein, wie der Gläubiger beim Todesfälle eines Bürgen

> verfahren habe, um die Sicherheit eines verbürgten Darlehens nicht zu gefährden.
Antwort: Vorausgesetzt, dah die Erben mit oder ohne erfolgte amtliche In

mtoraufnahme die Erbschaft nicht ausschiagen, so gehen mit Pflichten des Erblassers,

e er bei Lebzeiten rechtsgültig eingegangen hat, edenfogut wie fein Besitztum und
ine Rechte auf feine Erben über, also auch die Sürgschastspstichten. Infolge dessen

»leiben den Erden keine andern Mittel und Wege, um jich gegen die Aolgen der ererbten
kiürgschoft zu wehren, als dem Erblasser seld>t, wenn er am Leben geblieben wäre. Von
recht» wegen Hütte also der Gläubiger gar nicht» zu thun, um die Unoerb'ndüchleil der

Sürgschast zu verhüten, sondern er konnte ruhig zuwarten und zusehen, was die Erben

«gegen machen und darnach seine Mohreg'In ergreifen. Aber, wohlverstanden, nur von
krchtswegen. Ob der Gläubiger bei diesem klotzen Zusehen nicht zu Schaden tomme
der sich in Schwierigkeiten verwickle, das ist eine andere Frage. Denn in den Füllen,
oo die Erbschaft geteilt wird, wird auch die Pflicht der Bürgschaft geteilt. Das Erbe
snm beim «inen oder andern Erden, der vielleicht nich: sehr zahlungsfähig ist. versiegen,
lnd bei ihm bald nicht» mehr zu erheb, n sein. Auch wenn da» Erbe zunächst nicht ge
eilt wird, kann es fraglich sein, ob die Bürgschaft in gleichem Grade solid sei und bleibe,

sas z. B. nicht lmnrr der Fall ist, wenn das Erbe aus eine Witwe mit unmündigen
lindern, oder auf einen einzigen, vielleicht unsoliden Erden übergeht. Dazu kommt
»och, daß die anfälligen Mitbürger, sich beschweren und den B.rsuch machen iänntrn, sich

rlbjt der Bürgschastspflicht zu entschlagen, wenn nicht rechtzeitig für genügenden Ersatz

ine» verstorbenen Bürgen gesorgt wird.
Also mit dem klotzen Zusehen ist e» praktisch nicht getan. Jeder Vorstand soll es

ich zur Regel machen, den Schuldner noch dem Tode eines Bürgen aufzufordern, das,

r für einen neuen Bürgen sorge, der sowohl dem Vorstand als auch anfälligen Mit
üraen aenebm ist, ob es dann der Etde des verstorbenen Bürgen oder ein anderer sei
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2. Kann sür einen Schuldner, der sich laut Schuldschein verpflichte,
hat, ein anderer an seine Stelle treten al» Schuldner und Zinse»
ohne einen Schuldschein zu unterschreiben und Mitglied zu werden?

Antwort. Es handelt sich hier nur um Handschrift-Schuldner nicht um Hypo
thelarschuldner. Jeder Schuldner kann, wie e» bei einem Handel oft geschieht, ein,

Schuld oder deren mehrer» einem andern mit dessen Einwilligung aufladen durch
Anweisung an-die Kredüorschast; die Gültigkeit der llebertragung hängt aber ab von der

Einwilligung des Gläubigers.

De: Gläubiger.mich unter allen Umständen à Aktenstück verlangen, da» die Ver
pflichtung de» neuen Schuldner» unzweifelhaft »nacht, sei e» den Vertrag zwischen de»

ursprünglichen und dem neuen Schuldner, aus dem die Uebernahm« der Schuld schriftlich

anerkannt ist, oder einen vom neuen Schuldner unterzeichneten Schuldschein. Edens,

muh er vom neuen Schuldner zu seiner Sicherheit auch neue Bürgen verlangen, da di>

Bürgen des ursprünglichen Schuldner» sich nur für diesen verpflichtet haben, nicht ade»

für irgend einen Stellvertreter. Für einen solchen können sie nur verpflichtet werde,
durch freiwillige Unterzeichnung eine« neuen Bürgscheine«.

Den- Gläubiger steht ober dos Siecht zu, den neuen Schuldner überhaupt «âz»

lehnen und sich an den ursprünglichen Schuldner und dessen Bürgen z» halten. Ist s de»

Gläubiger eine Saifteisenkssse, so »nutz der Borstand verlangen, datz der neue Schuldn«
sofort Mitglied der Kssst merde, will er da» nicht, so »nutz die llebertragung der Schuà
statutengemätz abgelehnt werden.

Praktisch kommt die Sache einfach daraus herau», datz der ursprüngliche Schuldn»
seine Schuld bezahlt, datz ein wettere» Mitglied ausgenommen und diesem ein Dar!ehe,
gegen Schuldbekenntnis und neue Bürgschaft gewährt wird. Abzahlung wir Dastehe,
findet ohne Geld statt, indem der erste Schuldner in den Büchern gelöscht, der zweit«

eingetragen und belastet wird.

3. Ist «» klug und rotsam sür «In« Siaisseisenkasse, in bei

Kriegsgefahr einen autzerordrntlichen Kassenbestond zu sammeln?
Gerade einen autzerordentlichen Kassendestand zu sammeln findet der Gefragt

sür eine Raiffeisenkosse nicht für notwendig, denn «» ist mit grotzem Zinsverlust ve?

bunden. Eine Vorsicht ist aber unbedingt geboten, die wenigsten» darin besteht, datz mw
Gelder in Konto-Korrent, ander« wenigsten» kurzfristig anlegt und zwar so. datz mo
möglichste Sicherheit hat, die Gelder zurückzubekommen, wenn man sie braucht, und i
so reichem Matze, datz die Kasse im Stand« sein wird, die Spareinlagen, soweit sie oh»

Kündigung zurückverlangt werden können, und die Kontv-Korrent-Guthaben ihrer Kunde
jederzeit zurückzahlen zu können. Da» ist die Mindestforderung, die man an jede» Gel!

institut soll stellen können. Man lese übrige,,» den Artikel voriger Rummer de» .Raff
eisenbnten „Die RaWscnkassen und der Krieg'.

M /vr k»!<fiei»ckk»k»»»ên. M» s»?«
MU vo«j Lovp««, in

votter dttlizsvm
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